
Pflegekinder aus der Schweiz 
Für die Abklärung des Pflegeplatzes und die Erteilung der Pflegeplatzbewilligung benötigen 
wir für Pflegekinder aus der Schweiz die folgenden Unterlagen: 
 

 
□ Name / Vorname / Geburtsdaten Pflegeeltern 
□ Adresse / Kontaktdaten Pflegeeltern 

 
□ Name / Vorname / Geburtsdatum Pflegekind 
□ Zivilrechtlicher Wohnsitz des Pflegekindes / Kontaktdaten Pflegekind  
□ ID- oder Passkopie des Pflegekindes 

 
□ Name / Vorname / Geburtsdaten der Kindeseltern 
□ Adresse / Kontaktdaten der Kindeseltern 
□ Bezeichnung aller Sorgerechtsinhaber (allenfalls Beleg darüber, wer 

Sorgerechtsinhaber ist) 
□ Einverständniserklärung aller Sorgerechtsinhaber oder Beschluss über Entzug 

des Aufenthaltsbestimmungsrechts nach Art. 310 ZGB 
□ Bestehende Vormundschaft: Beschluss-Dispositiv beilegen 
□ Bestehende Beistandschaft: Beschluss-Dispositiv beilegen 

 
□ Abklärungsbericht der betreuenden Familienplatzierungsorganisiation 

 
□ Kopie des Pflegevertrages zwischen Pflegefamilie und allen Sorgerechtsinhabern 

(Eltern, Vormund oder KESB)  
□ Betreibungs- und Strafregisterauszüge der Pflegeeltern (Einholung des VOSTRA-

Auszugs erfolgt durch die Behörde) 
□ Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsnachweis gem. Art. 8 Abs. 3 

PAVO  
 

□ Evtl. Vertretungsvollmacht der Sorgerechtsinhaber (Vollmacht und Verfügung, 
wenn nicht schon im Pflegevertrag geregelt) 
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